
OTB/08/0067 
Antrag zum Ortsteilbudget 
öffentlich 
 
 

Umzug 

Antragsteller/in 

Verein KALEB e. V., Regionalgruppe Greifswald 
Datum 

27.06.2025 
 

geplante Beratungsfolge  geplantes 
Sitzungsdatum 

Beratung  

Ortsteilvertretung Innenstadt 
(OTV In)  

Entscheidung Antrag zum 
Ortsteilbudget 18.09.2025 Ö 

 

 
1 Antrag öffentlich 

 
2 Vorstellung der Arbeit von Kaleb e. V öffentlich 

 
3 Mietvertrag nichtöffentlich 

 
4 Kaufvertrag Küche nichtöffentlich 

 
 

Anlage/n 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag zum Ortsteilbudget 

 

  

•                                                                            • 

•                                                                            • 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
Der Oberbürgermeister 
Kanzlei der Bürgerschaft 
Postfach 3153 
17461 Greifswald 

Zuständige Ortsteilvertretung  

 

Antragsteller*in  

 

Titel der Maßnahme  

 

Zuwendungshöhe (Brutto) 

EUR 
 

 

Realisierungszeitraum  

 
Wird die Maßnahme mit anderen Mitteln der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gefördert? 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

 

Kurze Begründung der Maßnahme (auch als Anlage möglich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Innenstadt

Verein KALEB, Regionalgruppe Greifswald

Umzug

1300 Euro

September 2025

Wir konnten für unsere Arbeit bisher Räume der Evangelisch Freikirchlichen 
Gemeinde in der Brüggstraße 5 nutzen. Da das Haus verkauft wird, müssen wir 
dort ausziehen. Für die Fortführung unserer Arbeit benötigen wir neue Räume 
entsprechender Größe. Diese können wir ab dem 01. September mieten. Der 
Mietvertrag ist angefügt. 
Über unsere Vereinsarbeit informieren wir in einer weiteren Anlage. 



  

 

Finanzierungskonzept (auch als Anlage möglich) 
Kostenvoranschläge können freiwillig als Anlage zum Antrag eingereicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie in den letzten zwei Jahren bereits Mittel aus dem Ortsteilbudget erhalten? 

ja 

☐ 

nein 

☐ 

Falls ja, in welcher Höhe haben Sie in den letzten zwei Jahren Mittel aus dem Ortsteilbudget 

erhalten? (Auflistung der Gesamtsumme nach Jahr) 

 

 

 

 

 

Anlagen zum Antrag 

 
 

 
 

 

Die Umzugskosten von 3723 € setzen sich wie folgt zusammen: 
2280 € Kaution 
  500 € Abkauf von Einrichtungsgegenständen des Vormieters 
            Transportkosten 
 
Finanzierung: 
1480 € aus Vereinsmitteln 
1300 € beantragter Zuschuss 
Der Transport wird durch freiwillige Leistungen von Mitgliedern des Vereins 
realisiert. Dafür entstehen keine Kosten. 
 
Den Mietvertrages und Kaufvertrag sind angefügt.

Mietvertrag und Kaufvertrag

Vorstellung der Vereinsarbeit
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Vorstellung der Arbeit von Kaleb e. V.,  

Regionalgruppe Greifswald 
 

 

 

Vorstellung des Vereins  

Wir sind eine überparteiliche und überkonfessionelle Vereinigung, die sich in ihren 

Wertvorstellungen christlicher Ethik und Verantwortung verpflichtet weiß. Unser Ziel ist es, 

die kostbare Gabe des Lebens ehrfürchtig zu bewahren. Wir wollen die Freude am Wunder 

des Lebens fördern. Leben – und zwar spezifisch menschliches Leben – beginnt mit der 

Empfängnis und ist von da an schutzwürdig und –bedürftig. Wir lehnen daher 

Schwangerschaftsabbrüche vom Grundsatz ab.  

In all unserer Arbeit richtet sich die Parteinahme für das Leben des ungeborenen Kindes 

keinesfalls gegen die Mutter und die Familie. Da unsere Ansprech-partner immer die Mütter 

bzw. die Eltern sind – das ungeborene Kind kann seine Stimme nicht erheben – ist wirksamer 

Schutz der ungeborenen Kinder nur durch die wirksame Hilfe ihrer Mütter bzw. Eltern 

möglich. Nur wenn wir das Kind schützen, helfen wir der Familie. Nur wenn wir der Familie 

helfen, schützen wir das Kind. Da sich das Kind nicht selbst gegen Angriffe auf sein Leben vor 

der Geburt wehren kann, bedarf es eines Anwalts. 

Wir wollen das Anliegen des Schutzes der ungeborenen Kinder und ihrer Eltern in unserer 

Gesellschaft voranbringen und somit zu einem Bewusstseinswandel bei unseren 

Mitmenschen beitragen. 

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Er ist eingetragen 

im Vereinsregister beim Amtsgericht Chemnitz. (aus der Satzung) 

 

Arbeit der Regionalgruppe Greifswald 

In Greifswald ist eine Regionalgruppe des Vereins seit 5 Jahren aktiv, seit 4 Jahren mit 

Räumlichkeiten in der Innenstadt, die wir kontinuierlich an 2 Tagen pro Woche geöffnet 

haben. Unser Schwerpunkt ist auch hier die Beratung und Unterstützung von Schwangeren 

und Familien. Neben dem Gesprächsangebot geben wir praktische Hilfe durch kostenlose 

Weitergabe von gebrauchter Kinderkleidung, Spielsachen, Kinderwagen, -betten und 

ähnlichem durch unseren Kleiderkreisel und durch die Vermittlung von finanzieller 

Unterstützung an bedürftige Frauen bzw. Familien. Des Weiteren bieten wir wöchentlich 

einen Mutter-Kind-Kreis und monatlich ein Familiencafe an.  Durch die Ausstellung 

altersentsprechenden Materials, die wir pädagogisch begleiten, vermitteln wir zudem 

Kindern unterschiedlicher Altersgruppen Wissen und fördern lebensbejahende 

Einstellungen. 

Mit unserer Arbeit unterstützen wir sowohl schwangere Frauen, wie auch Familien und 

Alleinerziehende und möchten damit, in Austausch auch mit anderen Akteuren der 

Familienbildung in der Stadt, zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen. 
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